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Fachbereichsordnung (FBO) 
des Fachbereichs Produktion und Wirtschaft 

der Fachhochschule Lippe und Höxter 
vom 26. April 2006 

 
 
 

Auf Grund § 25 Absatz 4 und § 28 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2006 (GV. NRW. S. 119), hat der Fachbereich 
Produktion und Wirtschaft der Fachhochschule Lippe und Höxter die folgende Fachbereichs-
ordnung erlassen: 
 
 

§ 1 
Aufgaben des Fachbereichs 

 
Der Fachbereich Produktion und Wirtschaft erfüllt die ihm durch das Hochschulgesetz (HG) 
und die Grundordnung (GO) der Fachhochschule Lippe und Höxter zugewiesenen Aufgaben. 
Dabei richten sich das Studienangebot und die Forschungsschwerpunkte nach dem vom 
Rektorat gemäß § 20 Abs. 1 Satz 4 HG festgelegten Hochschulentwicklungsplan. Der Fach-
bereichsrat ist gegenüber dem Rektorat gemäß § 20 Abs. 4 HG auskunftspflichtig. 
 
 

§ 2 
Organe des Fachbereichs 

 
(1) Organe des Fachbereichs sind: 
 

- das Dekanat 
- der Fachbereichsrat 

 
(2) Die Zusammensetzung, die Aufgaben sowie weitere Einzelheiten bezüglich der Fachbe-
reichsorgane ergeben sich aus §§ 27, 28 HG sowie §§ 11, 12 GO. 
 
 

§ 3 
Geschäftsordnung 

 
Die Grundordnung der Fachhochschule Lippe und Höxter ist zu beachten. Die Geschäfts-
ordnung des Senats gilt für den Fachbereichsrat entsprechend. 
 
 

§ 4 
Kommissionen und Ausschüsse 

 
Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Fachbereichsrat gemäß § 15 Abs. 1 HG und § 5 GO 
Kommissionen (beratende Gremien) und Ausschüsse (Untergremien mit Entscheidungsbe-
fugnissen für bestimmte Aufgaben) bilden. 
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§ 6 
Änderungen der Fachbereichsordnung 

 
Die Geschäftsordnung des Senats gilt entsprechend. 

 
 

§ 7 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

 
(1) Diese Ordnung wird im Verkündungsblatt der Fachhochschule Lippe und Höxter veröf-
fentlicht. 
 
(2) Diese Ordnung tritt einen Tag nach der Veröffentlichung im Verkündungsblatt in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Produktion 
und Wirtschaft der Fachhochschule Lippe und Höxter vom 26. April 2006 
 
 
 
Lemgo, den 26. April 2006    Lemgo, den 26. April 2006 
 
 
 
 
Der Rektor      Der Dekan 
der Fachhochschule Lippe und Höxter  des Fachbereichs Produktion und Wirtschaft 
        der Fachhochschule Lippe und Höxter 
 
Prof. T. Fischer     Prof. Dr. W. Jungkind 

 


